
raumwirtschaft und hatten kein Interesse, in die LPG 
einzutreten. Noch im Jahre 1958 wurden die richtigen 
Schlußfolgerungen gezogen. Ein Richter suchte zusam
men mit dem von der MTS beauftragten Rechtsanwalt 
•die Stationen des Kreises auf. Aussprachen und Mahn
verfahren führten dazu, daß z. B. in der MTS Krüm
mel die Außenstände von rund 72 000 DM vom Jahres
ende 1957 auf rund 36 000 DM zum Jahresende 1958 
zurückgingen.

Unser Gericht hatte es damals allerdings unterlassen, 
diese Erfahrungen der Ständigen Kommission für 
Landwirtschaft zu unterbreiten. Dies wäre erforderlich 
gewesen, da nur solch eine Arbeitsweise zu einer wirk
lichen Mitarbeit in den Aktivs der ständigen Kommis
sionen führt und die Tätigkeit der örtlichen Organe der 
Staatsmacht unterstützt. Unter dieser Perspektive muß 
jedes geeignete Zivilverfahren vorbereitet und durch
geführt werden.

Eine große Hilfe in der Vorbereitung der Verfahren 
1st die Mitarbeit der Schöffen, der Schöffenkollektive 
sowie der Massenorganisationen, Betriebsleitungen und 
LPG-Vorstände. Die Tatsache, daß rund 60 Prozent 
aller Zivilsachen durch Vergleich oder Klagerück
nahme beendet werden, zeigt, wie wichtig die Einlei
tung der gesellschaftlichen Erziehung bei diesen Ver
fahren ist.

Gute Erfahrungen konnten wir besonders in Fami
lienrechtsstreitigkeiten sammeln. Die bei Gericht täti
gen Schöffen legen bei Klagen aus der Kreisstadt nach 
entsprechender Anleitung durch den Vorsitzenden der 
Kammer die notwendigen Maßnahmen gemeinsam mit 
der BGL, Kaderabteilung und den Schöffen im Betrieb 
fest und leisten selbständig Erziehungsarbeit. Die ge
sellschaftlichen Organisationen, Kaderabteilungen, 
LPG-Vorstände und Schöffenkollektive im Kreisgebiet 
werden direkt durch das Gericht in der .gesellschaft
lichen Erziehung angeleitet. Dem Vorsitzenden des 
Schöffenkollektivs wird dabei eine Abschrift der Klage
schrift zur besseren Information übersandt. Die Klage
schrift geht nach Beendigung des Verfahrens an das 
Gericht zurück.

Indem sich viele Werktätige mit dem Streitfall be
schäftigen, den sie in der Regel gut kennen, wird der 
Sachverhalt schnell und gründlich aufgeklärt. Die Ar
beit mit den Menschen hat eine erzieherische Breiten
wirkung und hilft, noch vielfach bestehende falsche 
Auffassungen von Werktätigen über eine „bürokra
tische Gerichtsbarkeit“ zu überwinden. Die dem Ge
richt von den Schöffen und den übrigen Kräften der 
Gesellschaft übermittelten Tatsachen und Auffassun

gen über den Streitfall sowie die Beurteilungen der 
Parteien vermitteln uns ein weitaus besseres Bild, als 
dies eine noch so ausführliche Klageschrift und Klage
erwiderung tun könnte.

Durch diese Teilnahme der Werktätigen an der ge
richtlichen Tätigkeit wurden die Verfahren in beacht
licher Weise beschleunigt erledigt. Von den in den 
Monaten Juli und August 1959 eingegangenen 38 Ehe
sachen wurden acht Verfahren binnen Monatsfrist 
ohne einen einzigen Termin durch erfolgreiche gesell
schaftliche Erziehung beendet.

Die unmittelbare Verbindung zwischen Gericht und 
Bevölkerung muß sich in der Durchführung der Ver
handlung durchsetzen. Bewähren wird sich, daß die 
zur Verhandlung eingeladenen Vertreter der Kader
abteilung, BGL oder des Schöffenkollektivs dem Ge
richt in der Verhandlung die Meinung ihrer Kollegen 
in einer kurzen Stellungnahme mitteilen.

In allen geeigneten Fällen, z. B. Grenzstreitigkeiten, 
Tierhalterhaftung, Mietsstreitigkeiten, ordnet unser 
Gericht die Augenscheinseinnahme und beraumt Lo
kaltermin in der betreffenden Gemeinde an. Die häu
fig in Streitigkeiten von geringer Bedeutung benann
ten Zeugen können an Ort und Stelle vernommen 
werden. Sie brauchen nicht für längere Zeit aus dem 
Produktionsprozeß herausgerissen zu werden. Nach 
der Besichtigung tritt das Gericht im Gemeindebüro 
zusammen und hört sich auch die Meinung des Bür
germeisters und ggf. des Abschnittsbevollmächtigten, 
des Schiedsmanns und anderer Einwohner an. Die 
Stellungnahmen werden diszipliniert vorgetragen. Die 
Würde des Gerichts wird nicht verletzt. Derartige Be
weisaufnahmen sind in der Regel so überzeugend, daß 
der Rechtsstreit an Ort und Stelle in Güte bereinigt 
werden kann. Der Rat der Gemeinde, der mit den 
Parteien des Zivilrechtsstreits täglich Zusammenarbei
ten muß, wird durch ein in dieser Weise durchgeführ
tes Verfahren in seiner Arbeit unterstützt.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß es nicht nur 
darauf ankommt, den Kontakt zwischen dem Gericht 
und den Parteien herzustellen — insofern muß auch 
Kellner widersprochen werden —, sondern daß die 
Kraft der gesamten Gesellschaft für die gerichtliche 
Tätigkeit, auch schon bei der Vorbereitung der Zivil
verfahren, ausgenutzt werden muß. Die in der be
schriebenen Form in die Arbeit des Gerichts einbezo
genen Schöffenkollektive wachsen in den neuen Auf
gaben und werden zu wirklich arbeitenden Gemein
schaften.

Z u r  D i s k u s s i o n

Die Neugestaltung des Zwangsvollstreckungsrechts — ein bedeutender Beitrag 
zur Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit unseres Justizapparats

Von Dozent Dr. HEINZ PÜSCHEL,
Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“

Mit seinem Beitrag „Ist bei notariellen Urkunden die 
Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung 
noch zeitgemäß?“1 hat R ö h r i c h t  eine Diskussion er
öffnet, die weit über das speziell angeschnittene Thema 
von Interesse ist, weil sie an die Grundlagen unseres 
Zwangsvollstreckungsrechts rührt. Wenn Röhricht fest
stellt, daß die Möglichkeit der sofortigen Zwangsvoll
streckung aus einer notariellen Urkunde das kapitali
stische Wolfsgesetz deutlich ausdrücke, daß der 
Kapitalist damit noch sein eigenes Gericht ausschalte, 
um sein Ziel auf kürzestem Wege und mit den einfach
sten Mitteln zu erreichen, und daß der Gläubiger mit 
der Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvoll

streckung praktisch zum Richter letzter Instanz über 
seinen Schuldner werde, so ist ihm darin unbedingt bei
zupflichten. Das ganze Problem muß aber noch in einen 
größeren Zusammenhang hineingestellt werden. Im 
Grunde genommen ist damit die Frage nach dem Ver
hältnis zwischen Rechtsprechung und Zwangsvoll
streckung, zwischen Richter und Vollstreckungsorgan, 
zwischen Prozeßgericht und Vollstreckungsgericht auf
geworfen, eine Frage also, über die bei der bevor
stehenden Neugestaltung unseres Zivilprozeßrechts ein
schließlich des Zwangsvollstreckungsrechts vorrangig 
Klarheit geschaffen werden muß.

Dieses Verhältnis zwischen Zivilprozeß und Zwangs
vollstreckung wird im folgenden unter Auswertung des 
Ergebnisses der erwähnten Diskussion näher untersucht.
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